
 
Wiesbaden, 25.03.2026 

 

Teilnahmebedingungen am hessischen Gemeinschaftsstand 

Veranstaltung: Transport Logistic 2027 

Zeitraum:  26. – 29. April 2027 

Veranstalter:  Mobiles Hessen 2030, Hessen Trade & Invest GmbH 

Ansprechpartnerin: Sandra Bardt, Tel.: +49 (0)151 65680117 

E-Mail:   sandra.bardt@htai.de | mobilitaet@htai.de  

 

1. Allgemeine Teilnahmebedingungen 

1.1 Bewerbungsschluss 

Der Bewerbungsschluss ist der 27. November 2026. Vorbehaltlich der Regelungen zu 

Ziffer 1.2 werden die Plätze auf dem Gemeinschaftsstand in der Reihenfolge der 

Anmeldungen vergeben. Die Anzahl der Standeinheiten ist auf 10 Plätze begrenzt. 

1.2 Zulassung 

Über die Zusammensetzung des Hessischen Gemeinschaftsstandes auf der Transport 

Logistic entscheidet Mobiles Hessen 2030 - Hessen Trade & Invest GmbH - in Abstimmung 

mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen 

Raum (HMWVW). 

1.3 Leistungen 

Mit der Kostenbeteiligung nach Zulassung sind folgende Leistungen abgegolten: 

Allgemeine Infrastruktur 

• Standfläche in der Halle 

• Rahmengestaltung der Messebeteiligung  

• Arbeitsplatz inkl. Internetanbindung 

• Slots für Präsentationen auf der Bühne 

• Bewirtung während der Messetage 

• Mitnutzung Bistrobereich für Kundengespräche 

• Mitnutzung Telefon und Telefax auf dem Gemeinschaftsstand  

• Energiekosten (Strom, Wasser)  

• Reinigung des Bodens im Gemeinschaftsstand  

• Standbewachung an allen Messetagen  

Die Kostenbeteiligung der zugelassenen Bewerber deckt nur einen Teil der Gesamtkosten. 

1.4 Zahlungsbedingungen 

Die Kostenbeteiligung der zugelassenen Bewerber (6.500,00 Euro (zzgl. MwSt.), 

Sonderkonditionen für hessische Start-Ups, Institutionen und Universitäten) ist nach Erhalt 

der Rechnung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang ohne Abzug und unter 

Angabe der Rechnungsnummer auf das auf der Rechnung angegebene Konto zu 

überweisen. 
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1.5 Administrative Verwaltung 

Die Hessen Trade & Invest GmbH behält sich vor, die administrative Verwaltung der 

Mitausstellerbeiträge durch einen externen Dienstleister erbringen zu lassen. Über dessen 

Identität und Zuständigkeitsbereich wird der zugelassene Bewerber rechtzeitig durch die 

Hessen Trade & Invest GmbH informiert. 

1.6 Elektronische Bekanntmachung 

Die Aussteller werden durch eine elektronische Bekanntmachung von der Hessen Trade & 

Invest GmbH über Vorbereitung und Durchführung der Messebeteiligung unterrichtet. Für 

Folgen, die durch Nichtbeachten der Bekanntmachung entstehen, haftet der zugelassene 

Bewerber. 

1.7 Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Die „Besonderen Teilnahmebedingungen“ sind zu beachten. Sie sind Bestandteil der 

„Allgemeinen Teilnahmebedingungen“. 

1.8 Hinweise / Haftung 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Hessen Trade & Invest GmbH für den 

baulichen Zustand der angemieteten Hallenfläche und des Standbaumaterials nicht 

verantwortlich ist. Die Hessen Trade & Invest GmbH übernimmt keine Haftung für 

Beschädigungen und Diebstahl von Exponaten und Ausstellungsgegenständen während 

der allgemeinen Publikumszeiten. Weiterhin haftet die HTAI nicht für Schäden (Personen- 

oder Sachschäden) die aufgrund leichter Fahrlässigkeit eintreten. 

 

2. Besondere Teilnahmebedingungen 

2.1 Planung, Organisation und Durchführung 

Mobiles Hessen 2030 - bei der Hessen Trade & Invest GmbH 

D-65189 Wiesbaden 

Tel.: +49 (0)151 65680117 

Fax: +49 (0) 611-95017-58925 

E-Mail: sandra.bardt@htai.de  

2.2 Anmeldeberechtigungen 

Anmelde- und teilnahmeberechtigt am Hessischen Gemeinschaftsstand sind kleine und 

mittlere Unternehmen, Institutionen, Universitäten mit Sitz oder einer Niederlassung in 

Hessen. Ausnahmen betreffen Start-Ups, welche durch das Hessische 

Wirtschaftsministerium gefördert wurden. 
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2.3 Bewerbung und Zulassung 

a. Die Bewerbung zur Teilnahme erfolgt ausschließlich durch termingerechten Eingang 

des vollständig ausgefüllten elektronischen Bewerbungsformulars bei Mobiles Hessen 

2030 - Hessen Trade & Invest GmbH - unter Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen. 

Die Bewerbung ist verbindlich, unabhängig von der Zulassung. Bedingungen und 

Vorbehalte bei der Anmeldung sind nicht zulässig und gelten als nicht gestellt.  

b. Der Bewerbungsschluss für die jeweilige Veranstaltung ergibt sich aus den beigefügten 

„Allgemeinen Teilnahmebedingungen“.  

c. Der Eingang der Bewerbung wird von Mobiles Hessen 2030 - Hessen Trade & Invest 

GmbH - automatisch bestätigt. Die Bewerbung und die Bestätigung ihres Eingangs 

begründen noch keinen Anspruch auf Zulassung. 

d. Der Bewerber wird zugelassen 

• gemäß der Zustimmung von Mobiles Hessen 2030 und HMWVW (Hessisches 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum) sowie 

noch freier Plätze auf dem Stand 

• sofern er die in diesen „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ und den 

„Besonderen Teilnahmebedingungen“ genannten Voraussetzungen erfüllt. 

e. Mit der Übersendung der elektronischen Bewerbung ist der Vertrag zwischen Hessen 

Trade & Invest GmbH und dem Bewerber geschlossen.  

f. Die Hessen Trade & Invest GmbH ist berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn diese 

aufgrund falscher Voraussetzungen oder Angaben erteilt wurde oder die 

Zulassungsvoraussetzungen später entfallen. In diesem Fall erhält der Bewerber von ihm 

bereits geleistete Zahlungen abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 500,00 

Euro netto zurück. Schadensersatzansprüche stehen dem Bewerber nicht zu. 

g. Das Bewerbungsformular ist elektronisch und somit ohne Unterschrift gültig. 

2.4 Zahlungsbedingungen 

a. Die Rechnung wird unmittelbar nach der Messe – also am 4. Mai 2027 – elektronisch an 

Sie versandt. 

b. Nach Erhalt der Rechnung ist die Kostenbeteiligung ohne Abzug fällig.  

c. Wird der Zahlungstermin nicht eingehalten, ist die Hessen Trade & Invest GmbH 

berechtigt, ohne weitere Fristsetzung oder Ankündigung vom Vertrag zurückzutreten und 

anderweitig über die Fläche zu verfügen. Der zugelassene Bewerber ist dennoch 

verpflichtet, die volle Kostenbeteiligung zu entrichten. 

2.5 Rücktritt 

a. Bis zur Zulassung ist der Rücktritt durch den Bewerber kostenfrei möglich.  

 



 
Wiesbaden, 25.03.2026 

 

b. Nach der Zulassung ist ein Rücktritt durch den zugelassenen Bewerber nicht mehr 

möglich. Verzichtet der zugelassene Bewerber gleichwohl darauf die ihm zugeteilte 

Standfläche zu belegen, so hat er die gesamte Kostenbeteiligung zu zahlen, sofern die 

Fläche von Mobiles Hessen 2030 - Hessen Trade & Invest GmbH - nicht anderweitig 

vermietet werden kann. 

c. Der Rücktritt des zugelassenen Bewerbers bzw. der Verzicht auf die zugeteilte 

Standfläche wird erst mit Eingang der schriftlichen Erklärung bei der Hessen Trade & 

Invest GmbH wirksam. 

2.6 Standgestaltung und Haftung 

a. Eigene Gestaltungsmaßnahmen des zugelassenen Bewerbers sind nicht zulässig.  

b. Das Aufstellen eigener Prospektständer, Roll-Ups, oder Mobiliar ist weder auf noch im 

Umfeld des Hessischen Gemeinschaftsstandes erlaubt. 

c. Der Verzehr und die Lagerung von Lebensmitteln und Getränken sind nur im 

Bistrobereich des Messestandes erlaubt. Lebensmittel und Getränke an den 

Arbeitsstationen sind ausdrücklich untersagt. 

d. Der zugelassene Bewerber haftet für alle Schäden, die durch seine Beteiligung Dritten 

gegenüber verursacht werden, einschließlich der Schäden, die an Gebäuden, auf dem 

Ausstellungsgelände und dessen Einrichtungen oder am Messestand entstehen. Er stellt 

insoweit die Hessen Trade & Invest GmbH von Ansprüchen Dritter frei. 

e. Die Hessen Trade & Invest GmbH haftet in keinem Fall für Personen-, Sach-, oder 

sonstige Schäden jeglicher Art, sofern ihr nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verhalten zur Last fällt. 

2.7 Teilnahmebedingungen der Messe München 

Neben den vorliegenden Teilnahmebedingungen gelten die Teilnahmebedingungen der 

Messe München GmbH zur Transport Logistic 2027 für Mitaussteller, abzurufen unter: 

https://transportlogistic.de/de/messe/aussteller/anmeldung-preise/#teilnahmebedingungen 

2.8 Verschiebung und Ausfall der Transport Logistic 2027 

a. Die Gesundheit aller Teilnehmenden hat oberste Priorität. Zu unser aller Schutz passt 

der Veranstalter - die Messe München GmbH - das Veranstaltungskonzept an die zum 

Veranstaltungszeitpunkt gültigen gesetzlichen Regelungen an und hält uns hierüber als 

Organisator des Gemeinschaftsstandes informiert.  

b. Im Falle einer Verschiebung der Messe wird weiterhin von einer Teilnahme am 

Gemeinschaftsstand ausgegangen und der Anspruch auf Zahlung der Beteiligungskosten 

bleibt bestehen. Sollte der Mitaussteller den neuen Messetermin nicht wahrnehmen 

können und deshalb seine Teilnahme an dem neuen Termin absagen, behält sich die 

Hessen Trade and Invest vor, den bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Aufwand (Kosten) 

entsprechend seines Anteils zu berechnen.  
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Sämtliche Tickets, wie z.B. Gutscheincodes, Ausstellerausweise oder Besuchertickets 

behalten ihre Gültigkeit auch für den neu publizierten Termin. 

c. Wird die Transport Logistic 2027 abgesagt, entfällt die Zahlungspflicht für die 

Beteiligungskosten. Auch in diesem Fall gilt, dass für Leistungen, die bei Dritten gebucht 

wurden, die Hessen Trade and Invest GmbH keine Kosten erstattet. 

2.9 Reise- und Übernachtungskosten 

Die Mitausstellenden sind für die Organisation und Buchung ihrer Anreise sowie 

Unterkunft eigenständig verantwortlich. Sämtliche in diesem Zusammenhang 

entstehenden Kosten, insbesondere für Transport, Übernachtung und Verpflegung, 

werden von den Mitausstellenden selbst getragen. Ein Anspruch auf Erstattung oder 

Bezuschussung durch den Veranstalter besteht nicht. 

2.10 Transportkosten für Exponate sowie weiterem Ausstellungsmaterial 

Sämtliche Kosten und Risiken im Zusammenhang mit dem Transport von Give Aways, 

Exponaten und sonstigen Ausstellungsgegenständen (einschließlich Hin- und 

Rücktransport) liegen ausschließlich bei den Mitausstellenden. Eine Haftung oder 

Kostenübernahme durch den Veranstalter ist ausgeschlossen. 

2.11 Schlussbestimmungen 

Hinsichtlich des Leistungsumfanges der Beteiligung wird auf die „Allgemeinen 

Teilnahmebedingungen“ verwiesen. 

 

Hessen Trade & Invest GmbH 

Wiesbaden, März 2026 

 

 

 

 

 
Hessen Trade & Invest GmbH 

 
Geschäftsführer | CEO 
Dr. Rainer Waldschmidt 
 

 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden 

Mainzer Straße 118 
65189 Wiesbaden 
 

Aufsichtsratsvorsitzender | Chairman of the Supervisory Board 
Staatssekretär Umut Sönmez 
 
 

Konto | Bank Account No. 277 005 062 
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Kontakt: 
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